




§ 2 Wahlen, Wahltermine

( 1) Wahlen können derzeit an der Kunstakademie Düsseldorf aus tatsächlichen

Gründen nur in Präsenz abgehalten werden. Für die Durchführung von Online­

Wahlen existiert seit dem 23.12.2020 zwar eine generelle rechtliche

Ermächtigungsgrundlage. Das technische IT-System als weitere Voraussetzung für

eine ordnungsgemäße Online-Wahl ist, muss jedoch zunächst identifiziert, beschafft
und implementiert werden. Aus diesem Grund bleiben abweichend von Nummer

15.2. der geltenden Wahlordnung der Kunstakademie Düsseldorf die bisherigen

Dekane im Amt und werden nicht in der konstituierenden Sitzung des jeweiligen
Fachbereichsrates gewählt.

(2) Der Termin zur Wahlen der neuen Dekaninnen bzw. Dekane wird auf den
28.06.2021 festgelegt. Etwaige Verlegungen gibt das Rektorat den Mitgliedern der

F achbereichstäte auf geeignete Weise frühzeitig bekannt.

(3) Der Termin für die im Jahr 2020 ausgefallene Wahl zur Studierendenschaft wird im

Einvernehmen mit der Studierendenschaft auf den 05.07.2021 festgelegt.

§ 3 In-Kraft-Treten, Geltungsdauer

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den „Amtlichen
Mitteilungen der Kunstakademie Düsseldorf' in Kraft.

(2) Die Ordnung tritt zum 30.09.2021 außer Kraft, soweit nicht der Senat durch eine

Ordnung Regelungen erlässt, die den obigen Regelungen des Rektorats

widersprechen. In diesem Fall gehen die Regelungen in der Ordnung des Senats

den rektoratsseitig erlassenen Regelungen gemäß§ 14 Hochschulverordnu_ng vor.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Rektorats der Kunstakademie Düsseldorf 

vom 8. Januar 2021. 

Düsseldorf, den 11. Januar 2021 

Der Rektor der Kunstakademie Düsseldorf 

Professor Karl-Heinz Petzinka

(Das Original liegt unterzeichnet im Rektorat vor.) 
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